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Ende der Inflationsausgleichsprämie 
 
Noch bis zum 31. Dezember 2024 bietet die Inflationsausgleichsabgabe den 
Arbeitgebern die Möglichkeit, den Beschäftigten eine steuer- und 
sozialversicherungsfreie Sonderzahlung von bis zu 3.000,00 € zu gewähren. Dann 
endet die 2022 eingeführte Sonderregelung endgültig. 
 
Die Inflationsausgleichsprämie (IAP) muss zusätzlich zum regulären Arbeitslohn 
gezahlt werden. Eine Umwandlung von bestehenden Leistungen wie z.B. 
Weihnachtsgeld ist nicht zulässig. 
 
Arbeitnehmer haben keinen gesetzlichen Anspruch auf die IAP, d.h. der Arbeitgeber 
kann frei entscheiden, ob und in welcher Höhe die Prämie gezahlt wird. 
 
WICHTIG! 
Entscheidend für die Steuerfreiheit ist der tatsächliche Zufluss beim Arbeitnehmer. Die 
IAP muss bis spätestens 31. Dezember 2024 auf dem Konto des Beschäftigten 
eingegangen sein. Erfolgt die Zahlung erst im neuen Jahr, handelt es sich um steuer- 
und beitragspflichtigen Arbeitslohn. 

http://www.consilia.de/

